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1687 Mai 28 . , Luzern A
SCHREIBEN DES [ RATES JOHANN RUDOLF] DUERLER AN AMMANN BEAT JA¬

KOB I . ZURLAUBEN VON GESTELENBURG, RITTER, [ GERICHTS- ]
HERR ZU ANGLIKON UND HEMBRUNN, ZUG

"Wie schimpflich nun mehr , darin des OberRheinthals Hoöff , durch abermalige

abgewente , den hochoberkheitlichen [ gemeint den im Rheintal reg . Orten ] trac-
1

tat mit lobl . Stadt St . Gallen widerumb zu armistieren suchen , undt Eine cau¬

sam , dabei nun mehr das hochoberkheitliche ansechen und respective Eigentumb-
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liehe sach , anstendikheit undt nuzen . . . zu sübmitieren , ist min hochgeehrter

H. Schwager mehr als bekhant , als in ansechnung des attentats so zu Stans

verüebt worden 3 H . Grichtschriber undt dochter [ Sebastian ?] H ö g g e r ge-

nötiget [ wegen der Ortsstimme ?] nachmalen zu lobl . Standt Zug zu khomen 3 nit

allein des völligen Verlauffs min hochgeehrten Schwager zu benachrichtigen 3

sonder dahin uf Ein Nüwes zu trachten 3 uf das bei disen lobl . Ohrt Einige

abenderung der sach nit vorgenomben werde . Also beziehe mich auf gesagten H.

Muntliche relation 3 was sich in Ein undt andern lobl . Ohrt 3 sidenhero Er von

min hochgeehrten Schwager abgreist 3 und mihr . . . des H. Schwager grosse civi-

litet undt bescheinte aufrichtige gut intention für die Manutention des ge¬

schaffte nebet schönen grues Mit mehrem hinderbracht zugetragen 3 also gleich

wie mich flissigist bedankhe 3 was in Ein undt andern nebet gerechtikheit der

Sachen Selbsten us gütiger considération auch meiner beschäen 3 also continuie-

re min anglegenliche bitt 3 in disen der hochen Oberkheit so anstendigen und

reputierlichen auch dero officio so Nuzlichen geschäfft noch fürbas mit des¬

sen gross Mögeriheit abzuhalten 3 uf das kein Einige Novitet gestattet 3 sonder

dise unruwige leüt mit Ernstem zur Rhue gewisen werden 3 wie dan von diser sich

gelüsten lassen alhero zu kumen 3 solches Erforderlichen Massen beschäen wurde,

das Es nun mehr Eine boshaffte opinatritet diser leüten zu sein scheinet 3

weilen alle übrige Hööff die in under und Oberrheinthall gar Ein grossen theil

formieren als Eben diser , der hochoberkheitlichen veromung mit gezimten res¬

pect und schuldiger gehorsame underworffen . Will also gebetten haben , disen

Herrn in bester recommendation zu halten , undt anbei versichert zu sein , das

wan Es unsere Catolische leüt nit mutwillig erweis widerumb verschütten wol¬

len , Es der lachen halber so weit wird gestüret werden , das sie den besten

antheill an disem geschäfft tragen " .

1 ) Unweit von Rheineck wurde damals ein der Stadt St . Gallen gehöriges Gut
erworben , um darauf dem Landschreiber eine Amtswohnung einzurichten . Als
Gegenleistung wurden die der Stadt St . Gallen im Rheintal gehörenden Güter
für alle Zeiten des ewigen Verspruchs frei und ledig erklärt . Vgl . EA VI
2 , 1842 Art . 69 . Dürler war von 1684 - 1686 Landvogt im Rheintal gewesen.

Original , mit Siegel - AH 59 , 231 - 233 - Blatt 231 v  und 233 V leer
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